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Provinzialblatt
bet badischen Pfalzgrafschaft

N ro i3 . Mittwochs den 28^n September 1823 .

Landes - Verordnungen .

Auszug des achten Organisations - Edikts , die

Verwaltung der Srrafgerechtigkeitspflege .

( Fortsetzung . )
c<>

6s ) pj
’
n Absicht des Art . LXXIV . bemerkten V e r -

rathS ist , wenn er an Staatsbürgern verübt ist ,
das Verbrechen nach dem Uebel abzumessen , das dem

Derralhenen durch den Verrath zugefügt wird ,
und kann also nur auf Todesstrafe erkannt werden ,
wenn der leztere dadurch um das Leben gekommen
wäre . Hingegen Verratb an dem Regenten , oder

an solchen Dienern , die außerordentlicher Weise
mit besonderer Repräsentation i » seinem Namen
und an seiner Statt geordnet werden , und jeder

thätliehe Angriff derselben , oder Hoch verrath
wird , wenn auch nur nahe Gefahr des Lebens oder

der Freiheit für den Regenten oder des Umsturzes der

StaatSverfaffung daraus entstanden wäre , nach der

Strenge des Gesetzes gerichtet , doch immer mit

Rüksicht auf das , was Nrv . - 6 . gesagt ist.
66 ) Für Mordbrenner ( zum Art . LXXV .)

bleibt die Todesstrafe alsdann , wann sie in be

wohnten Gebäuden oder deren Hofraithen Feuer an -

legen , und dadurch jemand , wenn auch nicht ums

Leben gekommen ist , doch an seiner Gesundheit ei¬
nen bleibenden Schaden erlitten hat . Wo das lez -

tere mangelt , ist nur zwanzigjährige Zuchthaus¬
strafe zu erkennen , die weiter bis auf zwölfiäörige
gemildert werden kann , wenn das Feuer an unbe¬
wohnten Orten angelegt , jedoch niemand damit an

seiner Person zu Schaden gekommen ist.
67 ) Der Raub ( zum Art . CXXVI . ) sezt alle¬

mal eine Bemächtigung fremden Eigenthums , die

mit persönlichem Angriff des Inhabers oder Bewah¬
rers unternommen wird , voraus , und kann , er

sey nun auf öffentlichen Straßen , oder in Häusern
verübt worden , mit dem Tod nur alsdann bestraft
werden , wann der Angriff die Errödtnng eines

Menschen herbeiqesührt hat . Außer diesem Fall ist
scharfe Zuchthausstrafe zu erkennen , und zwar ,
wenn der Angriff lebensqefährlich war , fü n fz e h n -

jährige ; wenn erzwar nicht lebensgefährlich war ,
«bet doch dem andern einen bleibenden Schaden

zufugte , zwölfjährige ; wenn er nur körper»
liche Mißhandlungen ohne alle bleibende Folge »
nach sich zog , zehen jährige ; wenn er blvs mit
Beraubung der Freiheit , z . E - durch Binde » , ohne
alle weitere Mißhandlung vollzogen wurde , acht¬
jährige ; und wo er mit unbedeutender Gewalt
oder blos durch Drohungen zu Stand kam ^fünf¬
jährig e Zuchthausstrafe .

c>8) Jlufruhrstiftung ( zu Art . CXXVII . ) ,
kann nur dann , wann sie vorbedachter Weife ge¬
schieht , und in Hochverrath übergeht , in denen
dort dazu geeigneten Fällen mit Todesstrafe belegt
werden ; muß hingegen außerdem allemal mit Zucht¬
haus - öder Kettenstrafe an den Rädelsführern be»

straft werden , deren Dauer der Richter je nach
der hierin nicht bestimmbaren Verschiedenheit der
Falle , nach der Analogie der in diesem Edikt auS -
gedrukken Strafbestimmungen , ermißt .

6 ») Landzwang und Befehdung , wie sie
im Art . cXXVlli . & CXXIX . beschrieben sind ,
konstnen heutiges Tags bei veränderten GtaatSver -
fassungen nicht mehr vor , und bedürfen daher kei¬
ner nähern Bestimmung ; Edagegen sind hier zwei
andere Verbrechen zu erwähnen , die an deren statt
mehr in Uebung gekommen sind . Das eine ist

70 ) Selbstrache oder rachsüchtige Be¬
schädigung , da jemand ohne Rüksicht auf Ge -
winn , bloS aus feindseligen Absichten dem andern
Schaden zufügt . Geschieht dieses an dem Leben
oder der Gesundheit des andern , so genüget dawi - .
der das Scrafgelez wegen der Todtschläge und Ver¬
wundungen . Geschieht eS aber an Hab und Gut
durch dessen Zertrümmerung oder Beschädigung ,
so ist vorerst daraufzu sehen , ob der Schade seiner
Natur nach leicht wieder herqestellt werden könne ,
z . E . Jerrrümmerung an einem Gebäude , oder ob
er doch durch Anschaffung einer ähnlichen Sache
von gleichem Werth ersezt werden kann , z . E . Zer -

störuug einer Erndie , oder endlich , ob eine ganz -
liche Schadlvshaltunq nicht möglich sey , wie z. E .
bei zerstörten Bäumen , oder bei Dingen , die für
den Besitzer einen dem Verbrecher bekannten Affet -
tionswerrh hatten . Im ersten und zweiten obiger
Fälle erkenne man die Strafe eines ersten Dieb¬

stahls mt gleichem Betrag , wen » her Beschädigte



zur Feindschaft eilte« großen Anlaß durch vsrauS -
gegaiigene unerlaubte Beleidigungeit des erßern ge»
geben hatte , dagegen wenn ihm kein erheblicher
Anlaß dieser Art zue Last liegt , werde solche Strafe
mit einer empfindlichen körperlichen Züchtigung
geschärft , « egen der größecn Bosheit des LhäcerS
und der erreichten schadenftohen Absicht, die Freu¬de des andern an seine,» Eigenthum zu zerstören ,
welche durch keinen Ersa ; uugcschehen gemacht wer¬
den kann . Im dritten Fall ( wo die Beschädigung
ist irgend einer Hinsicht unersezlich ist) erkenne man
die Strafe eines wiederholten Diebstahls von glei¬
cher Aestimation , und zwar im Fall ermangelnden
großen und gerechten Anlaßes zu feindseligen Ge¬
sinnungen mit vier und zwanzigstündigem Krumm -
schließcn geschärft. Blo § m u th >v i l l ig e Beschä¬
digungen , die aus jugendlichem Leichtsinn und Ue-
bermuth , mithin ohne Hinterlist und Voranstalten
begangen werden , gehören nicht hieher , selbst dann
nicht , zvcnn Reiz einer vorausgegangenen Beleidi¬
gung sie veranlaßte , sondern sie werden blos bür¬
gerlich oder polizeilich bestraft ; es wäre dann , daß
durch Edikte zur Sicherstclinng gewisser dem öffent¬
liche» Muthwillen besonders auSgesezter Gegen¬
stände sie unter den Frieden eines besonder !» Ttraf -
edikts gelegt wären , wo alsdann das Vergehen nach
dessen Inhalt gerichtet wird .

Ein anderes hier zu erwähnendes Verbrechen ist
7 ») das der Verwundungen . Ehemals bei

roher » , Zeitgeist wurden sie , solang nicht ein at -
tentirtcr Todtschlag in Frage kam , unter dem Na¬
men t Vlutrunst , bloS als Polizcifrevel behan -
delt . Die »nildern Sitten aber haben sie schon
längst einer schärfern Ahndung unterworfen . ES
gehören oaher nur noch diejenige persönliche Be¬
schädigungen , welche so leicht sind , daß sie zu ihrer
Heilung der Beihilfe eines Wundarztes nicht be -
dürfen , bei welchen auch keine Verletzung beson¬
derer schuldigen Ehrfurcht mit unlergelaufen ist ,
zu den polizeilichen Freveln . Sobald hingegen -)
einer oder der andre jener erschwerenden Umstände
der Mißhandlung hinzutrilt , machen sie das Ver¬
brechen der V er >vu n d u u g aus . b ) Dir M a-
terie dieses Verbrechens besteht darin , daß einem
Menschen eine schwere Verletzung zugefügt wor¬
den sev , näinlich eine solche , welche die Vcsor -
gung eines Wundarztes erfordert , doch aber nicht
den Tod nach sich zieht , » i: d die Form darin ,
daß solcher Angriff in der Absicht zn beleidigen ,
nicht aber i» der Meinung zu tödten geschehenscy .
Solang daher im Fast einer vorliegenden Verwun¬
dung c) die Acrzkr und Wundärzte nicht versichern
können , « S chabe die Verletzung keine Lebensgefahr
aufsich ; so muß die Untersuchung cinsweilcn nach
aller Strenge der Regeln für Prozesse, die eine Le¬
bensstrafe zur Folge haben , behandelt werden , al¬
les Erkenntniß aber bleibt anfaeschobrn , bis über
Tödtlichkeit oder Nichttödllichkeit sicher geurtheilt

« erden kann. Tritt nachmals d ) der Fall de«Todes ein , so gehört das Verbrechen gar nicht hie-
her , sonder » unter d,e Klasse der vorbedachten ,oder niutywilligen , »Ser schuldhaften Todtschlägc.e) Kommt der Verwundete mit dem Leben davon ,rS ist aber dft Absicht zu tödren aus vorauögegan -
geneu , begleitenden oder nachgefslgten Aeußerun -
gen oder Handlungen bewiesen, oder eS ist dabeiei» allgemein tödtliches Instrument ge¬braucht worden , d . h. ein - solches , das nicht nur
seiner Verfertigung nach zum Angriff oder zur Vcr -
theidlgung bestimmt ist , sondern wobei auch , wenn
eS einnial in Bewegung geftzt ist , der Lhäter ander Direktion der Wirkung nichts mehr in seinerGewalt hat (als ; . E . Schießgewehre , Gifte ) so wir »der Fall ebenfalls als ein versuchter Lvdtschlag be-
„ rtheist , da aus dem Gebrauch solcher Instrumen -
te in der Regel allemal die indirekte Absicht zu töb-
ten stießt , und als natürliche Folge einer solchen
gänzlichen Sorglosigkeit über die Wirkung , welcheder Angriff haben werde , anzusehen ist. Sobald
aber f ) der Beleidigte mit dem Leben davon komt,und keine Absicht zu tödten erwiesen , auch kein solch
allgemein tödtliches Werkzeug gebraucht
worden ist » so soll man blos daraus , daß durch die
gebrauchte Waffen dennoch eine Lrtödtung hätte
bewirkt werden können , und daß der Lhäter dieses
ciuzusehen vermochte , eine vermuthlichc Absicht
zu tödten nicht mehr ableitcn , sonder» der men-
schenliebeliden Vermnthung Raum laßen , der Lhä -
ter habe mit Vorbedacht einen gelindern Gebrauch
der unter Umständen tödtlichen Waffen
gemacht , und soll mithin das Vergehen nur als
Verwundung behandeln , indem bei einem so schwe¬
ren Verbrechen , wie Todtschlag ist , welcher das
Zutrauen der Gesellschaft zu einem Menschen gänz¬
lich niedertritt , billig dahin zu sehen ist , ohne Noth
niemanden dessen für verdächtig hinzustellen. Die¬
se »«nächst soll g ) eine gefährliche Verwundung
( das ist jene , die Arzt und Wundarzt gleich An-
fangS für eine solche erklären , welche ohne Da -
zwischenkulift fremder Zufälle schon durch ihr « Fol -
gen allein Anlaß des Todes werden kann ) da sie
mit Waffen , die nur unter Umständen tödtlich sind,
zugefügk wurde , mit fünfvierteljähriger
ganzen Kettenstrafe , falls ein bleibender Schaden
daraus folgt , und mit dreivierteljähriger
halben Kettenstraft , falls kein bleibender Scha¬
den daraus entsteht , bestraft werden . Wäre aber
eine solche gefährliche Verwundung nicht
mir tödtlichen , sondern nur mit schädlicheu In -
strumentcn geschehen, ( d . h . solche» , die nicht zum
Angriff und Verthcidigung geferkigt sind , von de¬
nen aber der Lhäter vorauösetzcn kann und soll ,
daß bei einem nnüberlegten Gebrauch derselben
dennoch leicht ein Lodtschlag daraus entstehen kann ,
; . L . ein Zaunpfahl ) so ist sie , je nachdem bleiben¬
der Schaden daraus entsteht oder nicht , mit dr e i '



bis fechSnionatlicher halben Kettenstrafe zu
belegen . Wären aber die gebrauchten Instrumente
unschädlicher Art gewesen , d . h. von der Art ,
daß der Lhäter hat glauben können , er werde da¬
mit dem andern nur einen Schmerz , aber nicht eine
körperliche Beschädigung , weniger noch eine Lebens¬
gefahr zuziehen , und ist also diese Gefahr nur mit¬
tels eines nnglnklichen Zusammenflusses von Um¬
ständen daraus entstanden , so soll , je nachdem blei¬
bender Schaden erwachst oder nicht, eine se chs w o-
chentlichc oder dreiwöchentliche Sck.

el-
lenwerkLstrafe mit einfacher körperlicher Züch¬
tigung erkannt werden : dahingegen h) nicht ge¬
fährliche Verwundungen, wen» sie mit tödt -
lichen Waffen zugefügt werden , ziehen , je nach¬
dem sie einen bleibenden Schaden bringen , oder
nicht , vier - oder zweimonatliche Kenen-
strafe nach sich : wann sie nur mit schädliche !!
Waffen geschehen , in gleichem Fall sechs oder
d r e i w o ch e n r l i ch e Schellenwerksstrafcmit dop-
peltcr körperlicher Züchtigung : wann sic aber mit
« » schädlichen Waffe » geschehen , im Fall , daß
bleibender Schaden da ist , vierzchntägige
Schellenwerksstrafc mit einfacher körperlicher Züch¬
tigung , wann aber dieser nicht da ist , blo« vier-
zehntägige Gefängniß , oder öffentliche Arbeit, oder
eine gelinde körperliche Züchtigung bei denen hier¬
zu geeigneten Personen . Es versteht sich jedoch
i ) dieses Maß der Strafe nur von dem Fall , wo
der Thatcr zugleich Urheber der Beleidigung und
der Tätlichkeiten ist ( Autar rixx & pugnx) und
wird mithin verhälriiißniäßig gemildert , je nach,
dem es an ein - und andern , dieser Umstände man¬
gelt : wohingegen auch jener ordentliche Strafgrad
zu schärfen ist , K) wenn der Angriff durch beson¬
ders prameditirte Anstalten , als heimliches Auf-
paffen und Wegelagcrung , oder Aufsuchung indem
eigenen Hauke geschieht , oder mit Violation beson¬
ders gefriedeter Orte verbunden , oder gegen Per¬
sonen , die ihre höhere Würde bei einem ihr aemä .
ßen Betragen gegeu Lbätlickkeiten vorzüglich
sichert , gerichtet ist : insbesondere ist I ) als der
höchste Grad dieser Erschwerunganzuschcn , wenn
es obrigkeitliche Personen beträfe , wo dann , wann
sic durch Amtshandlungen i» den Fall der Belei¬
digung gekommen waren , das doppelte , außer
dem aber eine um die Hälfte erhöhte Strafe
erkannt werden muß , welche lczterc Strafe auch'
eintritt , wann jemand seine Eltern, Pstcgelterii,
oder Andere , unter deren Gewalt er zur Zeit der
Uebelthat stund , thatlich angegriffen hätte.

'

7-- Die im Artikel CXXX — cc . erwähnte ver¬
schiedene Gattungen von böser Tödtunq oder
Todtschlag , und wann solche eine Entschuldi¬
gung haben mögen , bedürfen a) bin keiner nähern
Bestimmung, da Wir hierunter für jene Fälle ,
welche sich nach dem Gekez dazu eignen , die Todes¬
strafe , als die ordentliche bejbehqlten, und nach¬

mals h) in jedem dazu nicht geeigneten Fall das
vernünftige Ermesse» des Richters bestimmen muß,
w,e weit von dieser ordentlichen Strafe herabzu -
steiqe» sey , wobei ihm die Norm über die Bestra¬
fung der Verwundung zum hinlänglichen Maßstab
des Ermessens dient , sobald er Hur c) nicht außer
Angen läßt , daß ein versncljter Todtschlag unter
übrigens gleichen Umstände» der Person und der
Thal immer merklich schwerer , als das Verbrechen
der Verwundung bestraft werden müße . Nur ist
noch zu bemerken d ) daß das in Art. CXLVII und
CXLIX , erforderte ärztliche Gutachten über die
Tödtlichkeit der Wunde» , obwohl es nur für de»
Fall geordnet ist , da jemand von verschiedenen
Personen verschiedenerlei Verletzungen empfangen
hat , allerdings aiicn künftig dem allgemeinen Ge-
richlSgebranch gemäß in allen Fällen , wo jemand
um das Lebe» gekommen ist , cingeholt werden
müße : jedoch ist auf der andern Seite , diesem Ge-
richtsgebrauch jene übermäßige AuSdähnung nicht
zu geben , daß über dem oft schwankenden Urtheil
der Aerzte von der Tödtlichkeit einer Wunde über¬
wiesene vorsczliche Verbrecher der ordentlichen
Strafe enthoben werden ; sondern nur da , wo die
That ohne Vorsaz geschehen, oder doch der Vorsa ;
zweifelhaft ist , mag es dem Thater zn einem Vor¬
stand gereichen , wenn die Kunstverständige die Ver¬
letzung nicht für allgemein tödtlich ( absolute ie-
thalis ) erkennen : wo hingegen seine Thal und sein
Vorsa ; außer Zweifel , auch der Tod wirklich er¬
folgt ist , ohne daß eine hinzugekommene fremde
Ursache ihn herbeigeführt hätte , wo mithin die
Verletzung , wenn nicht nothwendige , dann doch
einzig veranlaßendeUrsache de« Todes war, da kan»
cs weiter nicht darauf ankommcn, ob die Aerzte
dieselbe für allgemein tödtlich oder nur unter vor¬
liegenden Umstanden für an sich tödtlich ( per fi*
letbalis ) erklären » und nur dann kann auch hier ihr
UrtheildcmVerbrechergegen die ordentlicheStrafe
zum Schuz dienen , wann sie solche für dloS z u-
fällig tödtlich ( per acciöc »» letbalir) ans gu¬
ten Gründen erklären , und der Zufall, der sie tödt¬
lich machte , nicht mit unter die Umstände gehörte ,
welche der Verbrecher durch seine That hcrbci -
führte , ( wie ; . E eine Hilflosigkeit bcidcm , der
an abgeldgencn einsamen Orten verwundet worden
wäre , seyn würde .)

73 ) Für einen gemeinen geringen Dieb¬
stahl ( zum An , CLVII & CLV1II . ) ist a ) der zu
achten , welcher eine halbe Mark Silbers im Gclü-
werth ( mithin dermalen zwölf rheinische Gulden )
nicht übersteigt . Bei dessen Bestrafung kann b)
daS keinen Unterschied machen , ob der Dieb
über der That beschriccn worden sey, oder nickt ;

! sondern nur das, c) ob der Dieb vor angefanqener
Untersuchung , mithin aus vcrmnthlicher Reue den
Diebstahl erfczt hat : in diesim Fall ( maßen fpate-

>rep durch Furcht ydcr obrigkeitliche Verfügung ab-



iMvthigter Ersaz das Verbrechen nicht verrin - ert ) z nebst einfacher körperlichen Züchtigung am Endemuß jede Diedstahlöstrafe um die Hälfte herabgesezt ! der Strafzeit belegt werden , so lange der Dieb «werden . Im übrigen 6 ) werden (aä Art . CIVIL \ stahl nichr über fünf Mark ansteigt . UebersteigLL CLXI . ) solche Diebstähle , wenn es die erste oder I er diese Summe , so ist ein halb Jahr Zuchthaus" ' ^ ^ diktiren , daß wegen jeder weitern Mark Stl «
ein Monar der Strafe zugesezt werde.

& ULXJ.J 101C() C , lUtitu tv vit ti |it wu ; ki, yu
zweite Lhat des Verbrechers ist , und keine sonstige . so zu
erschwerende Umstände , welche sie höher gualistzi- ? Hers
reu , hinzukommen , mit a cht tägig er bis vier - !
wöchentlicher Gefängniß - ober öffentli - i
chcr Arbeitsstrafe gebüßt . Hievon e ) bleiben '
ausgenommen , Garten - und Fetddiebstähle ,
welche, (wann fle nicht von Schulkindern begangen
werden , die dann dadurch in eine Schulzüchtigung
verfallen ) das erstemal von jedes Orts Vorgefezten
ohne schriftliche Untersuchung an unleugbaren Lhä -
tern durch Stellung in die Geige mit Unchängung
des Gestohlenen zu einer Zeit und an einem Ort ,
wo sie di« allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zie¬
hen : ' das anderemal überaus vorgängig amtliches
Erkcnntniß durch eben diese Ausstellung und eine
hinzukommende mäßige körperliche Züchtigung ab
gestraft werden .

74 / GefährlichrDirbstählr (ost Art. Cl .IX .)
entstehen a ) durch Linstetgen alsdann , wann
solches nicht blos durch niedere Oeffnungen , son¬
dern mirkels Leitern oder dergleichen , mithin so
geschehen wäre , daß der Dieb im BetrctungSfall
nicht leicht enteilen , und dadurch zur Gegenwehr
veranlaß ! werden könnte ; sie werden , eS mag schon
etwas wcggcbracht worden seyn , oder nicht , mit
einjähriger Zuchthausstrafe belegt ; dieselbe ent¬
stehen b) durch Lin brechen , sobald es mittels
solcher Instrumente geschehen wäre, womit der Dieb
auch im Norhsall , da er betreten würde , sich zur
Wehr setzen möchte* ihnen folgt eine anbett ’
halbjährige Zuchthausstrafe ; dieselbe entstehen
«) durch Waffen , die der Dich inirführt , und
werden alSdann ( vorauSgesezt , daß diese nicht zum
Schaden einer Person dabei wirklich gebraucht wor¬
den ) mit zweijährig er Zuchthausstrafe gebüßet ;
sobald hingegen solche wirklich gebraucht worden ,
so ist alsdann das oben Nro . 66 . beschriebene Per
brechen deSRaubs vorhanden ; solche entstehen aber
auch noch ä) durch die hier im Gesez nicht gedachte
Anwendunq von Diebs schlüsseln , als welche
einen besondern Vorbedacht und Hang beweisen :
diese werden mir einer vierwochrwt liehen
Schellen werksstrafe gebüßt . Bei diesenStra¬
fen e) kommt es auf den großen oder kleinen Be¬
trag der Summe nicht an , so lange der Diebstahl
die Summe vo« fünf Mark Silbers nicht über¬
schreitet , wenn er aber diesen Betrag übersteigt ,
so soll je für eine weitere Mark ein Monat der
Strafzeit zugesrzt werden .

7 <) Ein qeineiner großer Diebstahl ( der
nämlich de » Werth einer halben Mark Silbers
übersteigt ) soll 'ad Art . CLX . ) daS erstemal mit
öffentlicher Arbeit oder Gefängniß — je vierzehen
Lag für derr Werth einer halben Mark zu rechnen ,

< Die Fortsetzung hievon so gr . )
Dem Ober-Amt ( Amt ) wird aufgetragen ,in allen Am ö -Orten folgende , die Verhütungder Desertion von dem kurfürstlichen Mili¬tär bezweckende Verordnung , zur genaue »

Nachachrung bekannt zu macchn .
1 ) Jeder Soldat , vom Feldwebel an ab¬

wärts , ist schuldig , denen Vorgesehen in
dem Ort wo er sich im Urlaub aufhalt , sei¬nen UrlaubSpaß , so wie er ankommt , vor¬
zuzeigen ; dieser Paß bleibt alsdann ln der
Verwahrung des Ortö -Vorgesezten , bis zu
Beendigung der Urlaubs -Zelt . Der Orts -
Vorgesezte giebt ihn In der Zwischen - Zeltdem Soldaten ohne hinlängliche Gründe ,nicht heraus .

2 ) Jeder Unterthau ist nicht nur befugt ,sondern auch angewiesen , einen auf dem
Marsch in Urlaub antreffende » Soldaten ,um seine» Paß zu befragen , den auch der
Soldat ohne weiteres -öorzeigen muß ; Ist
lezterer mit keinem gültigen Paß versehen ,so soll er zum Orts - Vorgefezten gebracht ,in Arrest genommen , und als Deserteur an¬
gesehen , demjenigen aber , der ihn äuge »
troffen hat , die für die Bcifaug ".ng eines De¬
serteurs bestimmte 24 fl. auS der Kriegs -
Kasse auebezahlk werden .

3 ) Kein Unterthan darf , bei . schwerer
Strafe , einen Soldaten über den Rhein
führen , wenn dieser nicht mit einem beson¬
ders darauf lautenden gültigen Paß ver¬
sehen ist.

CarlSrnhe am 12 . Septemb . 1803 .
Kurfürstlich Badische Kriegs - Commißion .

Vdr . Brieff .
provinzial » Verordnungen .

Von dem dahiesigen Stadcrakhe und ander «
Stellen sind über die Eidesleistung folgende
Fragen aufgeworfen worden :

i ) Ob die Bürgerelde in einer wirkliche »
Eidesleistung , oder in einer bloßen Ver -
grlübdung bestehen sollen ?



2) Ob Vormünder , Güterpfleger und Bei¬
stände der Witwen von dem gewöhlichen
AmtSeide frei seyn sollen ?

3) Ob die bisher i» der Rheinpfalz üblich
gewesene Handtreue an Eidesstatt bei der
Verbürgung einer Ehefrau nöthig seye ?

4) Welche Ehrenämter von der Eidesvor-
bercitung befreyen . und ob unter andern
auch städtische Bediente und charakteri -
sirte Handwerksleute hieher gehören ?

5) Endlich , ob nicht auch bei Katholiken ,
wie bisher , die Bestabungsworte „ und
sein heiliges Evangelium, , statt
jener „ und seine liebe Heiligen, ,
beizubehalten seyen ?

Hierauf wird nach eingelangter kurfürstli¬
chen geheimen RathS- Entschließung vom lüten
v . M . folgende Erläuterung ertheiler und ver¬
ordnet .: Auf

1 ) bei angehenden Bürgern vertritt der Bur.
gereid den Hnldtgungseid, dabei muß die
Eidesvorb ' reitung allerdings vorausge¬
hen , die bei allgeineinen Huldigungen
nur deswegen wegfällt , weil die meisten
dabet Erscheinende schon vorhin einmal
gehuldiget haben , und folglich dazu vor¬
bereitet sind .

2) Beistands - und Pflegereide sind nichts
anderes als Amtseide , im Gegensaz von
Diensteiden , slursmenta muoeris pu¬
blic! , hon officii ) deren Verwandlung
in ein Händgelübd durch § . 19 . der Eides,
ordnung klar entschieden ist.

3 ) Handtrbne an Eidesstatt bleibt nach
§ . 40. der Eidesvrdnung ferner untersagt;
statt derkelben ist die Bergelübdung , wel¬
che für den äußerlichen Gerichtsstand alle
Eideskraft hat , anzuwenden.

4) Für Ehrenämter gelten die Rathsherrn -
und bürgerlichen Offiziersstellen , womit
«ine nach eigenem Ermessen auszuübendc
Amtsgewalt dem Burger in die Hand ge
legt , und damit ein Zutrauen vorzügli¬
cher Rechtschaffenheit bewiesen worden
ist. Bloße Erekutivdienste , als Polizei-

. Offizianten oder HofgewerbS - Charakter
können dazu nicht hinreichen .

5) Die Formel „ und seine liebe Hei¬

lige, , ist in der Eidesordnung nicht Be¬
fehl - sondern Erlaubnißweis ausgestellt :
mithin kann der zeicherige Gebrauch der
Worte „ und sein heiliges Evan -

elium, , von Katholiken unbedenklich
eibehalten werden .

Hiernach ist sich durchgängig zu achte».
Mannheim den tüten September 1823 .
Kurfürstlicher Hofrath der badischen Pfalz«

grafschast .
Da 8eren>sstl»us Eleftor unterm 6t<«

September d . I . gnädigst verordnet haben,daß
der auf dem rohen Krapp liegende pfälzische
Efiito - Impolk von 24 kr. , so wie die badische
Konzesfions - Tare von zü kr . p . Centuer bet
der Ausfuhr von einem Landestheil « in den an¬
dern cessiren , bei der wirklichen Ausfuhr lnS
Ausland aber noch auf ein Jahr , und zwar in
der Markgraffchaft wie in der Pfalzgrafschaft
ein Effito . Impoft von 24 kr. p. Centner er¬
hoben werden soll« ; so wird solches hierdurch
zu jedermanns Nachricht und Nachachtuntz
bekannt gemacht . Mannheim den rrten Sep¬
tember : 8oz.

Kurfürstlicher Hofrath der badischen Pfalz-
grafschast .

Gtraferkenntnisse .
Unterm roten d. M . wurde Lukas Clarvo »

Sandhaufen , geehelicht , und die ledige bereits
wegen Unzucht bestrafte Anna Maria Eber¬
hardin von da , wegen verübtem Ehebruch , er¬
ster in eine Geldstrafe von 60 fl . , oder in eine
bürgerliche Gefängnißstrafe, bei schmaler Kost,
auf r Monate , — leztcre in eine Geldstrafe
von 4Z fl. , oder in eine bürgerliche Gefang-
nißsträfe von 45 Tagen , auch beide zugleich
in foliöum in die Untersuchungskosten von kur-
fürstl . Oberamt Heidelberg verurthrtlt.

Unterm tüten ejuzilem wurde der Oelschlä-
ger Karl Rüttinger vons Brestngen, und Joh.
Weich von Ketsch wegen in der Oelmühle des
Schultheißen Helmreich zu Wieblingen ver¬
übten Oelentwendung, nebst dem bisher erlit,
lenen Arreste , erster noch zu 10, lezter zu 8kä-
gigerGefängnißstrafe bet Suppe , Wasser und
Brod , auch beide in folidum in die erloffenen
Kosten und zu einer dem Schultheißen Helm-



reich zu leistenden Entschädigung von io st.
16 kr . , vom kurfürstlichen Oberamt Heidelberg
verurrheilt .

L. Pfister , Zentgraf.
Untcrgcri chtliche Bekanntmachungen .
Gegen den dahiesigen Burger Georg Bror

ist man den förmlichen Konkursprozeß zu er¬
kennen bewogen worden ; es werden hiemit
alle diejenige , welche an gedachtem Brox ans
irgend einem Grund eine rechtliche Forderung
zu haben vermeinen , edictaiiter vorgeladen ,
in dem zur Liquidationöpflege bestimmten
Termine» Montag den roten Oktober nächst-
hin früh um y Uhr , mit ihren in Händen ha¬
benden Schuldurkunden bei dahiesigem Amt
zu erscheinen , und ihre Forderungen behörend
zu liquidireu , widrigenfalls aber den Ausschluß
von gegenwärtiger Gantmasse zu gewärtigen.
Dilsberg am orten September 1803 .

Kurfürsil. badisches Amt.
Stockmar.

Eberstein .
Ueber das verschuldete Vermögen des Frie-

derich Zentner zu Rinklingen ist der Gant er¬
kannt , und Tagfahrt zur Liquidation und Ver¬
handlung über den Vorzug auf Montag den
Zten Oktober nächsthin festgesezk ; welches den
allenfalls«̂ Fricderich Zentnerischen Gläubiger
mit deme bekannt gemacht wird , um auf den
bestimmten Tag mit ihre » Bcweisurkuudeu
bei Strafe des Ausschlusses dahier vor Obcr-
amr zu erscheinen. Vrelren den lztei « Sep¬
tember 1803 .

Kurfürstlich badisches Oberamt.
F . Pdtz .

Stadler.
Die bekannten und unbekannten Gläubiger

des in Konkurs gerathenen hiesigen Burger
und Bäckermeister Michael Sommer , werden
ans Freitag den rgten künftigen Mon . Oktober
zur Liguidirung ihrer Federung und Tenti- k
rung etwaigen Nachsichts oder Nachlaßver« ?
träges sub prs-judicio vor dahiesigen Skadt-
rarh vorgeladen . Neckargemünd den izten
September 1823 .

Kurfürstlich badischer Stadtrath.
8. Gerber.

Schüj.

Ueber das verschuldete Vermögen der Mi¬
chael Waechterischen Eheleute von Spranthalhat man den Konkurs erkannt , und ad üqui-dandum & certandum fuper prioritate Tag¬
fahrt auf Donnerstag den oyten dieses festge»
sezt ; welches mit deme hiemit bekannt gemachtwird , daß derselben allenfallsige Gläubiger
in term . bei Strafe des Ausschlusses mit den
Beweisurkundendahiersich einfinden. Brette«
den / ten Sept . 1803 .

Kurfürstliches Oberamt.
F . Pötz .

Stadler.
Wenn der ausgetretene hiesige Burger An¬

dreas Eißler binnen data und z Monaten vor
hiesigem Amt nicht erscheint , und sich seines
Austritts halber verantwortet , so hat derselbe
die Landesvenveisuiig und Entsetzung seines
Vermögens zu gewärtigen. Verordnet beim
Amt N)ü»zesheim den ooten August 1803.G . Posselt .

Kauf - Anträge.
Der den Cleymännischen Erben zu Frank¬

furt gehörige , dahier vor dem Heidelberger
Thor der dortigen Ziegelhütte gegen über gele¬
gene , 3 Viertel 24 Ruthen enthaltende Acker ,
wird den oqten dieses Nachmittags wm 4 Uhr
auf dahiesigem Rathhause öffentlich freiwillig
versteigert werden . Mannheim den irten
September r8o3.

Kurfürstlicher Stavtrath.
Rupprccht. LeerS .

Die zur Konkursmasse des hiesigen Burgers
und Handelsmann Johann Philipp Wolf ge-

<hörige , im Quadrat Lit . E . 8 . Nr . 7 . gelegene
Behausung , worauf b»< der unterm 2ten v.M. vorgewesenen Versteigerung7522 fl. gebo -
then worden , wird de» gten künftigen MouatS
Oktober Nachmittags um 4 Uhr , mit welchem
Tage die vorbehaltene 2 monatliche AffirionS-
zeit sich endiget , durch die bestehende Dcbit-
kommißion nochmalen ausgebolhen , und dem

.Lezt - und Meistbicthenden ohne weiters zuge¬
schlagen werden . Mannheim den zten Sep¬
tember 1823 .

Von kursürstl . Stadtgerichts - Kommißions
'

wegen .
Kiffel , Akt , Komm ,



Aus Befehl der kurfürstlich badenschen ka¬
tholischen Ktrchenkommißion zu Bruchsal,
wird am Montag den Zten künftigen Monats
Oktober Mittags gegen l i Uhr der hohe Altar
in der Pfarrkirche zu Dielheim bei Wkßloch ,
mit Vorbehalt höherer Genehmigung , dffent-
lich versteigert , und kann derselbe immittels
jeden Tag in Augenschein genommen werden .
Rauenberg am 2oten September lZoz .

Kurfürstlich badenscheö Amt Rothenberg.
Woll.

Kirchgeßner .
Bet Handelsmann Jakob Blankart, dem

großen Faß gegen über , sind neuerdings wie¬
der alle Gattungen englische, holländische und
Hamburger Strickwolle in großen Strängen;
halbgute und ganz gute Paillette , Pouillon und
Folio zur Stickerei , wie auch alle Gattungen
roth türkisch Garn ; für die Aechkheit der Farbe
ich gut bin , in de» billigsten Preisen angekomen.

Bei Kleiderhändler Stüber ist bayerische
Leinwand zu verkaufen .

Pacht - Anträge.
Künftlgen Samstag den iten nächsten Mo¬

nats Oktober Morgens um ro Uhr , wird da-
hier in Käferthal die gemeine Wintersaaowelde
unter annehmlichen Bedtngnissen an den Melst-
diethenden öffentlich versteigert werden ; wel¬
ches hiemit zu jedermanns, besonders der Schä¬
ferei - Liebhabern , Wissenschaft bekannt ge¬
macht wird, um auf bestickten Tag und Stun¬
de dahier sich eiufinden , die Bedingnissen ver¬
nehmen , und die Steigung befördern zu mögen .
Käserthal am 26ren September rhoz .

Kurfürstliches Gericht.
Martin Dick , Schultheiß .

P . Bering , Gerichtschbr .
In Gemäßheit gnädigster Weisung des kur¬

fürstlichen HofrakhS , soll das Pflaster der
durch hiesigen Marktflecken ziehenden Haupt¬
straße , nach der ganzen Lange dieser Straße ,
neu hergestcllt , und die desfallsige Pflästerer-
Arbeit , mittels öffentlicher Versteigung, an
den Wenigstnrhmcnden in Entreprise bege¬
ben werden ; da man nun zu Vornahm dieser
Versteigung Tagfahrt auf Samstag den 8ten
Oktober nachsthin früh um n Uhr dahier auf
dem Rathhause bestimmt hat ; so wird dieses

hkemit zu jedermanns , besonders der '
Ps- M

rer , Wissenschaft kund gethan. Leimen am
2gten September i8oz.

Kurfürst!. Oberamts - Kommißion .
L . Pfister.

Das von der verlebten Ivllbereuter Anne
Marie Schalkin Wittib zu Schwetzingen rük-
gelaßene astöckigeWohnhaus , soll der Erbver-
theilung wegen Donnerstag den 2yten huj.
Nachmittags um 3 Uhr zu Schwetzingen in
der Behausung" selbst öffentlich an den Meist-
biethenden unter annehmbaren Bedingniffen
versteigert werden ; welches den Steiglusiigen
hiemit zur Nachricht bekannt gemacht wird.
Leimen am 7ten September 1803 .

Kurfürstlich badischeL>beramtSkommißlon .
Z. Fcsia .

Anzeige .
Hr . Galette , vormals Wundarzt bei den

französischen Armeen , seit 3 Jahren seßhaft
in Mainz , und von der medizinischen Schule
daselbst , wie auch zu Mannheim als Zahnarzt
approbirt , hat die Ehre bekannt zu machen ,
daß er es für seine Schuldigkeit hält , seinen
Dank öffentlich für das gütige Zutrauen , wel¬
ches man ihm fast allgemein bei seinem ersten
Erscheinen in Mannheim hat schenken wollen ,
zu bezeugen. Er verspricht jährlich dreimal
zu verschiedenenZelten hieher zu kommen , um
jedermann dienen zu könne» . Alö nämlich
vom iten bis zum zoten März ; vom iten bis
rzten Juni ; und vom rten bis l zren Oktober ,
und wird jedeSmal im schwarzen Löwen an den
Planken seinen Aufenthalt nehmen . Wer ihn
sonst noch im Verlaufe / es JahreS zu bera-
then verlangt , den bittet er hdflichst, ihm un¬
ter folgender Aufschrift nach Mainz , wo seine
beständige Wohnung ist , zu schreiben : An
Herrn Galette , Wund - und Zahnarzt , in der
MitternachtgasseLit . C. Nr. 228 . Die Briefe
bittet er Postfrei an ihn zu senden . Hier
wird er für dießmal längstens bis auf den 7ten
oder 8ten Oktober verbleiben .

Mannheimer Kirchenbuchs » Auszüge.
Gebohrne :

Den i8ten September : Johann Friedrich ,
Vater Joh . Heinrich Förstner , Br. u . Bäcker .



. . ^ \ u *$ Joseph , Vater Jo . J totte Helene . Vater Friedrich Wolf , Kaufman,
sephVvgele , Br . u . Zeugschmied, K. eod. An- E . L. Den 2 qten : Georg Jakob , Vater Joh .
na Maria . 4Wer Svi . hHrh rc - .. sw . . . Jgkob Walz , Br . » .

^Bäcker , E . R .

«

na Maria , Vater Friedrich Bachert,Br .u .Bier -
brauer,E . R . Den 2iten : Katharina Fran¬
ziska / Vater Martin Freitag , Br . u. Schuhma¬
cher , K. Den22ten : Maria Joseph » , Vater
Hr . Hofgerichtsralh August Algardi , K . Den
2Zten : Anna Maria , Vater Christovh Horn ,
Beisatz , K . eod . FranzXaver Wilhelm,Vater
Anton Barth , Br . u . Handelsmann , K. Den
2gten : Magdalena N . , die Mutter dieses Kinds
ist AnnaMaria Weigelin , E . L. '

Gestorbene :

Den l yten September : Joseph Schüler , alt

52 I . , Br . u . Gastgeber , § . eod . Franziska
Marschand,alt 62 I . , Perückenmachers Witt -
we , K. eod . Elisabeth » Reichertln , alt 2b I . ,
E . L . Den2oten : Karl , alt igTag , des Karl
Friedrich Schnee Söhnchen , E . R . Den 22ten :
Eleonora Braunin , alt 25 I . , K . Den azten :
Johann Buzki,alt ziJ,Rheinbrückenknecht,K .
Den 2gten : Katharina Auerin , alt 75 I . , K .
Den 2Zten : Theodor Wilhelm Eßwein , alt gy
I . , Br . u . Mehlhändler , K . eod . Franz Neu¬
ner, alt35I . , Br . u . Schlosser , K. eod . Joh .
GeorgDumont,alt6yI . , Küfer , R . W .

Heidelberger Kirchenbuchs - Auszüge .

Gebohrne :

Den lyten September : Maria Barbara ,
Vater Anton Leimer , Br . u. Gärtner , K . eod .
Jakob , Vater Peter Hornig , Br .u Kärcher,E . L .
Den aoten : Johann Heinrich , Vater Georg
Schaaf , Br . u . Metzger . E . R . eod . Johann ,
Vater Jakob Fritz , E ^L. eod . Samuel , Va¬

ter Karl Koch , Br . u . Gastwlrth , E . L . Den

22ten : Ernst . Vater Hr Kirchenrath » . Pfar¬
rer Christian Theodor Wolf , E . L . eod . Char -

Gestorbene :
Den igten September : Matthäus Schell -

dvrf , alt 20 I . , Beisatz , K . eod , Johann Phi¬
lipp Schulz , alt 6z I . , Br . u . Biersieoer , E . R .
eod . Christian Friedrich , Sohn des Christoph
Friedrich Frank , C . L. Den igten : Hr . Aqui¬
lins N »uf , alt 83 I . , ehemaliger Prediger auS
der Gesellschaft Jesu , K. Den 2 : ten : Karl ,
Sohn des Br . u. Gastgeber Karl Koch, E . L .

Verehelicht :

Den — ten September : Wilhelm Kleemann ,
Br . u. Kärcher,mi

't Katharina Barbara Nefftn .

Bruchsaler Kirchenbuchs - Auszüge .

Gebohrne :

Den i2ten September : dem Br . » . Weber
Jos . Moser ein Sohn . Den 16 . : dem Br . Joh .
Adam Knapp eine Tochter , eod . dem Br .
Michael Wettstein eine Tochter . Den 17ml :
dem Br . u . Metzger Joh . Becker eine Tochter .
Den i8ten : dem Br . Jakob Auer eine Tochter .

Gestorbene :

Den izten September : dem Komödiant

Franz Jeckel , ein lg Tag alter Sohn . Den

igten : dem Br . u . Handelsm . Michael Matle ,
eln 2i Monat alter Sohn .

Verehelichte :

Den igten September : Adam Kelbert , mit

Juliana Langin . DeuiZten : Jakab Sattler ,
mit Theresia Eckerti ». eod . Heinrich Fackel-

mann , mit Katharina Barbara Wachrerln
Wittib .

Fruchtpresse und viktualienschatzung .

Früchten per Mltrim MittclprciS Drod Fleisch das Pfund Bier

Städte Korn Ger - Spelz Kern Habcr
Kund
Brod

Weck
für

Gem.
Brod OchsenÄ« lb Hamelschweiß

ncn
die

st. ! kr . fl. [ kr . fl. ! ft . fl. kr . fl- [ ff .
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1 kr.
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a 2 ff .
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Mannheim 51 - 7 ~tl 27 3 i 26 - — 31 .32 9 10 24 \ O . 9 9 5

Heidelberg
', >Z2 4136 Z ' gl 7 Igo 3l ' S 9 84 21 1 4 7 8 8 5

Bruchsal 5 >48 41 - • 1- 9 - 3l3fc , 74 8 22 9 7 bl 84 —-

y °lz
buchenes

per

miHfixr
fl. ( fr.


	[Seite 63]
	[Seite 64]
	[Seite 65]
	[Seite 66]
	[Seite 67]
	[Seite 68]
	[Seite 69]
	[Seite 70]

